
 
 

Bebauungsplan Nr. 149 „Am Teichkamp“: 
 
 
 

• Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB sowie 

 
• Stellungnahmen der Öffentlichkeit im Beteiligungsverfahren gemäß 

§ 3 (2) BauGB 
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Bebauungspläne  
BPL Nr. 168 Technologiepark Haan|NRW 
BPL Nr. 149  „Am Teichkamp“, 
 
Einholung von Stellungnahmen zur Entwurfsänderung; § 4a (3) S. 4 
BauGB 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 24.02.2017/28.02.2017 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um Stel-
lungnahme gebeten. 

 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da 
sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- und Bodendenkmä-

mailto:Planungsamt@stadt-haan.de
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ler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder 
Bundes stehen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich – falls 
nicht bereits geschehen – den LVR-Amt für Denkmalpflege im Rhein-
land -, Pulheim und den LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land -, Bonn, sowie die zuständige  kommunale Untere Denkmalbehör-
de zu beteiligen. 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Abwasser 

Die Entwässerung des Bebauungsplangebietes BPL Nr. 149 „Am Teich-
kamp“ ist im Mischverfahren geplant. Nach § 55 Abs. 2 WHG soll Nie-
derschlagwasser ortsnah versickert, verrieselt oder über eine Kanalisa-
tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden. Im Erläuterungsbericht ist dargelegt, dass der Untergrund für 
eine Versickerung oder Verrieselung des Niederschlagswassers unge-
eignet ist. In der Nähe des Bebauungsplangebietes (200 m) fließt jedoch 
die Kleine Düssel. Ohne eine Betrachtung, inwieweit die Niederschlags-
entwässerung nicht auch ohne Vermischung mit Schmutzwasser durch 
Einleitung in die „Kleine Düssel“ erfolgen kann, bestehen Bedenken ge-
gen den Bebauungsplan. 

Die vorgesehenen Korrekturen im Bebauungsplan Nr. 168 „Technolo-
giepark Haan“ betreffen nicht die vorgesehene Entwässerung des Plan-
gebietes. 
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Ansprechpartner: 
Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54)  
Frau Kirbach, Tel. 0211/475-2897  
E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de 

Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4)  

Frau Combles-Kutter, Tel. 0211/475-2334 

E-Mail: Carla.Combles-Kutter@brd.nrw.de 

 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-
rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-
se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-
gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-
prüft. 

Dies kann dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf z.B. 
in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch (Rechts-) Ver-
stöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine 
Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag  

gez.  

Wolfgang von Itter 

mailto:heidi.kirbach@brd.nrw.de
mailto:Carla.Combles-Kutter@brd.nrw.de
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf
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Stadtverwaltung Haan
Planungsamt
Alleestraße 8
42781 Haan

zuständig Ralf Sulzbacher
Durchwahl 0201/36 59 - 325
  

 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
Bo, Bolz 28.02.2017 PLEdoc GmbH 1439225 02.03.2017
 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 149 "Am Teichkamp" der Stadt Haan
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
mit Bezug auf Ihr o.g. Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass in dem von Ihnen angefragten Bereich keine von
uns verwalteten Versorgungsanlagen vorhanden sind. Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im
Übersichtsplan markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf Vollständig- und Richtigkeit und
nehmen Sie bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns Kontakt auf.
 
Wir beauskunften die Versorgungseinrichtungen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber:
 
• Open Grid Europe GmbH, Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Schwaig bei Nürnberg
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
• GasLINE  Telekommunikationsnetzgesellschaft  deutscher  Gasversorgungsunternehmen  mbH  &  Co.  KG,

Straelen
• Viatel GmbH, Frankfurt
 
Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungseinrichtungen der hier aufgelisteten
Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber sind bei den jeweiligen
Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regionalcentern gesondert einzuholen.
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit
uns.
 
Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH
 

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-
 
Anlage(n)
Übersichtkarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2014 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)
 





Von:  Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net> 
An: "planungsamt@stadt-haan.de" <planungsamt@stadt-haan.de> 
Datum:  15.03.17 08:09 
Betreff:  Leitungsauskunft - Bebauungsplan Nr. 149 Am Teichkamp; Signatur OK 
Anlagen: Pruefprotokoll.txt 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen 
unseres Unternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus 
heutiger Sicht nicht vor.  
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die 
zuständigen Unternehmen beteiligt haben.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
  
 
Bärbel Vidal Blanco 
Amprion GmbH  
Betrieb / Projektierung 
Leitungen Bestandssicherung 
Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund  
T intern 15711 
T extern +49 231 5849-15711 
mailto:  <mailto:baerbel.vidal@amprion.net> baerbel.vidal@amprion.net  
 
 <http://www.amprion.net/> www.amprion.net  
 
  
Aufsichtsrat:  Heinz-Werner Ufer  (Vorsitzender) 
 
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick, Dr. Klaus Kleinekorte  
 
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund - 
Handelsregister-Nr. HR B 15940 - USt.-IdNr. DE 8137 61 356 
 
  
 
  
 



 

Unitymedia NRW GmbH 

Postanschrift: Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

Handelsregister: Amtsgericht Köln | HRB 55984 | Sitz der Gesellschaft: Köln | USt-ID DE 813 243 353 

Geschäftsführer: Lutz Schüler (Vorsitzender) |  Dr. Herbert Leifker | Winfried Rapp 

www.unitymedia.de 

Seite 1/1 

Unitymedia NRW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in): Frau Schröder 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-153 

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: 254467 

 
Stadt Haan - Die Bürgermeisterin 
Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht 
Herr Uwe Bolz 
Sachgebiet Stadtplanung und Vermessung 
Alleestraße 8 
42781 Haan 
  

Datum   
16.03.2017 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 149  „Am Teichkamp“ 
 

Sehr geehrter Herr Bolz, 

vielen Dank für Ihre Informationen. 
 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia NRW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran 
interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur 
Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in 
Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Zentrale Planung Unitymedia  
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderung der Adressdaten bei Unitymedia  
Bitte richten Sie Ihre Anfragen ab sofort an folgende Adressen: 
eMail: ZentralePlanungND@unitymedia.de oder 
Postanschrift:  Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

mailto:ZentralePlanungND@unitymedia.de
















 
 
 
Stadt Haan                                     AGNU HAAN e.V. 
Herrn Bolz 
Alleestr. 8                                         Sven M.Kübler 
                                                     Am Bandenfeld 50 
42781 Haan                                         42781 Haan 
                                               13.03.2017 
 
 
 
Betr.:  BP 149 „Am Teichkamp“ 
           Stellungnahme der AGNU (Zusammenschluss der Verbände BUND, NABU, RBN) 
        
Sehr geehrter Herr Bolz, 
 
 
Folgende Anregungen und Bedenken möchten wir einbringen: 
 
Stichwort: Dachbegrünung 
Unter den textlichen Festsetzungen wird die 60%ige Dachbegrünung eingeschränkt… soweit es technisch 
möglich ist…. Die Einschränkung kann entfallen – technisch ist es immer möglich!  
Die Dachbegrünung muss sich auch auf Garagendächer beziehen! 
Untern 8.1.2 und 8.1.3 der Entwurfsbegründung sollte die Begrünung explizit hinzugefügt werden. Ist 
schließlich auch eine Gestaltung baulicher Anlagen! 
 
Der Verzicht auf Regenrückhaltung vor Ort ist zu beanstanden! Der Oberlauf der Kleinen Düssel verläuft in 
der Nähe und führt nur sehr wenig Wasser. Das Plangebiet speist die Kleine Düssel und die Abführung des 
gesamten Oberflächenwassers in die Kanalisation hätte Auswirkungen auf die Kleine Düssel, die im LP 
Fachbeitrag nicht berücksichtigt wird! Eine grundsätzliche Versickerung erscheint auf Grund der 
Bodenbeschaffenheit schwierig, über ein Rigolensystem kann aber eine Rückhaltung und Versickerung 
ermöglicht werden… Heute versickert das Oberflächenwasser schließlich auch! Es stehen weder Pfützen auf 
der Wiese, noch läuft das Wasser auf die Straße! 
 
Stichwort: Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 
Umweltbericht 2.3 – Seite 6 - Die Planung weitgehend mit Einfamilienhäusern kann wohl nicht als 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden genannt werden! Dieser Passus ist ein Hohn! 
  
Stichwort: Ausgleich 
Umweltbericht 3.3 – Seite 13 
Maßnahme B ist abzulehnen. Wie auch in anderen Wohngebieten (Düsselberg, Hasenhaus) sind solche 
Vorgaben unsinnig. Selbst wenn der Eigentümer zu Beginn einen Baum in seinen kleinen Garten (max. 200 
qm groß) setzt, wird er nach wenigen Jahren, diesen als zu groß und lästig (Laub) empfinden und beseitigen. 
Eine Kontrolle wird nicht stattfinden und Bürger werden die Vorgabe als Zumutung für einen kleinen 
Garten empfinden. Hier soll ein Ausgleich schön gerechnet werden! 
Ein Ausgleich auf Privatgrundstücken macht keinen Sinn und ist daher abzulehnen! 
 
In der Ausgleichsberechnung wird unter 5.4 von „häufigem Vorkommen“ und „intensiver Beweidung“ 
gesprochen und daher die Fläche abgewertet. Der Gutachter sollte im Umfeld die „häufigen Vorkommen“ 
von Grasland nachweisen und die Intensität der Beweidung spezifizieren! Hier findet ja keine Großvieh-
Intensivhaltung statt! Daher ist die Fläche höher einzuschätzen. Gerade die Nutzung durch Vieh bietet ein 
großes Angebot für Insekten und die Vogelwelt. Vergleichbar zu der offenen Gehölzflur, die Lebensraum 
für Vögel bietet, aber nicht das Nahrungsangebot wie eine Viehweide hat. 



An dieser Stelle wird die Ausgleichsberechnung „passend“ gemacht. Immerhin sind davon über 50% der 
Gesamtbilanzierung betroffen! Die Bewertung der Weide muss sicherlich wesentlich höher angesetzt 
werden!  
 
Die „offene Gehölzflur“ hingegen wird unter 7.4 mit 5.0 bewertet, was auch wiederum mehr als 50 % der 
Gesamtbilanz ausmacht. Diese 5.0 sind viel zu hoch – in Anbetracht der vorher nur mit 2.4 bewerteten 
gleichen Fläche! 
Der Fachbeitrag muss an dieser Stelle überprüft und neu vorgestellt werden. 
 
Die Ausgleichsfläche ist einzuzäunen und mit Hecken abzupflanzen, um Missbrauch als Hundewiese oder 
Bolzplatz zu vermeiden. 
 
 
Fazit: 
Die Ausgleichsberechnung ist schön gerechnet. Es besteht Bedarf, das zu korrigieren. Da eine weitere 
Kompensation ortsnah nicht gegeben ist, sind weitere mindestens 10.000 Punkte monetär auszugleichen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Sven M.Kübler 
AGNU Haan e.V. 
 



 
 

Busverbindung zum Rathaus: Linie 742, SB50, 784, 786, 01, 692
Bankverbindungen: 
Stadtsparkasse Haan  BLZ 303 512 20 
Postbank Essen BLZ 360 100 43 
Volksbank BLZ 340 600 94 

 

Postanschrift: STADT HAAN POSTFACH 1665  42760 Haan

 
 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 149 

Sehr geehrter Herr Sangermann,

zu dem Bebauungsplan Nr. 149 „Am Teichkamp
Anmerkungen: 

1. Zu den neu zu errichtenden Gebäuden  in der Stichstraße ist mit einer Fahrbahnbreite von 
    mindestens  3 Metern in geraden Laufwegen und entsprechender Anpassung in Kurvenberei
    chen und einer zulässigen Achslast von 10 t und einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t zu 
    erstellen, damit die Feuerwehr und der Rettungsdienst bis zu den Ge
 
2. Die Stichstraße, die von der Straße „Am Teichkamp“ abgeht, 
    5 Meter mit Gehweg eingerechnet 
    Feuerwehr auch als Aufstellfläche dient.
 
3. In unmittelbarer Nähe zu den neuen Gebäuden sind Unterflurhydrant für die Löschwasser
    versorgung bei Bränden mit einem Leitungsdurchmesser von mindestens 80 mm in ausrei
    chendem Abstand von längstens 140 m zu installieren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Kappert 
(Brandamtmann) 
 

 
Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
 
Herr Sangermann 

Busverbindung zum Rathaus: Linie 742, SB50, 784, 786, 01, 692 

 Kto.-Nr. 20 70 01 Dresdner Bank BLZ 342 800 32
 Kto.-Nr. 14 15 – 435 Commerzbank BLZ 300 400 00
 Kto.-Nr. 37 10 54 Deutsche Bank  BLZ 342 700 94

Postanschrift: STADT HAAN POSTFACH 1665  42760 Haan 

Lieferanschrift: 
Dienstgebäude: 

Dienststelle: 
Zimmer-Nr: 

Telefonzentrale: 
Tel. Durchwahl: 

Telefax: 
E-Mail: 

Auskunft erteilt: 
Mein Zeichen: 

Ihr Zeichen: 

42781 Haan, Kaiserstraße 85
 
 
A 2.14
02129 / 346780
02129 / 34678
02129 / 34678
 
 

Haan, den 08

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 149 „Am Teichkamp“  

Sehr geehrter Herr Sangermann, 

zu dem Bebauungsplan Nr. 149 „Am Teichkamp“ hat die Feuerwehr Haan folgende 

1. Zu den neu zu errichtenden Gebäuden  in der Stichstraße ist mit einer Fahrbahnbreite von 
mindestens  3 Metern in geraden Laufwegen und entsprechender Anpassung in Kurvenberei
chen und einer zulässigen Achslast von 10 t und einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t zu 
erstellen, damit die Feuerwehr und der Rettungsdienst bis zu den Gebäuden fahren kann.

Stichstraße, die von der Straße „Am Teichkamp“ abgeht,  ist mindestens in einer Breite von 
mit Gehweg eingerechnet auszuführen, da diese bei Einsätzen der  

als Aufstellfläche dient. 

telbarer Nähe zu den neuen Gebäuden sind Unterflurhydrant für die Löschwasser
versorgung bei Bränden mit einem Leitungsdurchmesser von mindestens 80 mm in ausrei
chendem Abstand von längstens 140 m zu installieren.  

Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht Nordstraße 25
Feuerwehr
 
 
 
 
Klaus.Kappert@stadt
Herr Kappert
32
 

E-Mail: post@stadt-haan.de 

BLZ 342 800 32 Kto.-Nr. 6 36 00 02 
BLZ 300 400 00 Kto.-Nr. 6 90 07 73 00 
BLZ 342 700 94 Kto.-Nr. 3 10 07 57 

42781 Haan, Kaiserstraße 85 

A 2.14 
02129 / 346780 
02129 / 34678- 
02129 / 34678- -  

08.03.2017 

hat die Feuerwehr Haan folgende 

1. Zu den neu zu errichtenden Gebäuden  in der Stichstraße ist mit einer Fahrbahnbreite von  
mindestens  3 Metern in geraden Laufwegen und entsprechender Anpassung in Kurvenberei- 
chen und einer zulässigen Achslast von 10 t und einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t zu  

bäuden fahren kann. 

ist mindestens in einer Breite von   
der   

telbarer Nähe zu den neuen Gebäuden sind Unterflurhydrant für die Löschwasser-  
versorgung bei Bränden mit einem Leitungsdurchmesser von mindestens 80 mm in ausrei- 

Nordstraße 25 
Feuerwehr 

    301 
    312 
Klaus.Kappert@stadt-haan.de 
Herr Kappert 
32-4.4 







Von:  "Aleksandar Zivanovic" <az@zivanovic-law.com> 
An: <planungsamt@stadt-haan.de>, <post@stadt-haan.de> 
CC: '"Thorsten Rüffer"' <thorsten.rueffer@web.de> 
Datum:  07.04.17 13:19 
Betreff:  Bebauungsplanverfahren Stadt Haan Nr. 149, Am Teichkamp, Stellungnahme 
Anlagen: 059.17_Rüffer_Stellungnahme Bebauungsplanverfahren Haan Nr. 149.pdf 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bitte beachten Sie in dem o.g. Bebauungsplanverfahren die beigefügte 
Stellungahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
 
Aleksandar S. Zivanovic 
 
Rechtsanwalt 
 
  
 
Rechtsanwaltskanzlei Aleksandar S. Zivanovic 
Kanzlei für Immobilien- und Wirtschaftsrecht 
Schulstraße 2 
40721 Hilden 
 
Fon : 02103 908 268 0 
Fax : 02103 908 268 13 
 
mailto : az@zivanovic-law.com <mailto:az@zivanovic-law.com>  
www.zivanovic-law.com <http://www.zivanovic-law.com>  
 
 
Mitglied der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Freiligrathstraße 25 
40479 Düsseldorf 
 
www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de 
<http://www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de>  
 
  
 
 
  
 








